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§ 15b PrR-G Erteilung der Zulassung
und Auflagen für den Multiplex-

Betreiber
 PrR-G - Privatradiogesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Zulassung für die Multiplex-Plattform ist von der Regulierungsbehörde auf zehn Jahre zu erteilen. Sie ist bei

sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen.

2. (2)Die Regulierungsbehörde hat bei Erteilung der Multiplex-Zulassung durch entsprechende Auflagen

sicherzustellen,

1. 1.dass digitale Hörfunkprogramme und Zusatzdienste unter fairen, gleichberechtigten und nicht-

diskriminierenden Bedingungen und ohne Aufwendungen für ein Zugangsberechtigungssystem verbreitet

werden;

2. 2.dass die drei vom Österreichischen Rundfunk österreichweit analog ausgestrahlten Hörfunkprogramme

und das im jeweiligen Versorgungsgebiet vom Österreichischen Rundfunk bundeslandweit analog

ausgestrahlte Hörfunkprogramm (§ 3 Abs. 1 Z 1 ORF-G), auf Nachfrage und gegen angemessenes Entgelt in

das digitale Programmpaket im jeweiligen Versorgungsgebiet eingebunden werden und dass ausreichend

Datenvolumen für deren Verbreitung zur Verfügung steht, soferne diese Programme im jeweiligen

Versorgungsgebiet noch nicht digital terrestrisch (mit Ausnahme der Verbreitung über eine Multiplex-

Plattform für mobilen terrestrischen Rundfunk) verbreitet werden;

3. 3.dass die Vergabe der Datenrate gemäß Z 1 und 2 durch den Multiplex-Betreiber in einem transparenten

Verfahren und unter laufender Einbeziehung der betroffenen Hörfunkfunkveranstalter sowie der

Regulierungsbehörde erfolgt;

4. 4.dass ein überwiegender Teil der für digitale Signale zur Verfügung stehenden Frequenzkapazität für die

Verbreitung digitaler Programme verwendet wird;

5. 5.dass die bei der technischen Verbreitung der digitalen Programme und der Zusatzdienste anfallenden

Kosten den Anbietern jeweils anteilsmäßig vom Multiplex-Betreiber in Rechnung gestellt werden;

6. 6.dass, für den Fall, dass die digitalen Programme und Zusatzdienste zu einem Gesamtangebot unter einem

elektronischen Programmführer (Navigator) zusammengefasst werden, alle digitalen Programme und

Zusatzdienste unter fairen, gleichberechtigten und nicht-diskriminierenden Bedingungen für den

Konsumenten auffindbar sind;

7. 7.dass alle digitalen Programme und Zusatzdienste in ihrer Gestaltung, Auffindbarkeit und Übersichtlichkeit

gleichberechtigt angeboten werden und ein unmittelbares Einschalten der einzelnen Programme und

Zusatzdienste ermöglicht wird;

8. 8.dass die technische Qualität der Multiplex-Plattform europäischen Standards entspricht und ein

kontinuierlicher technischer Ausbau der Plattform gewährleistet ist;

9. 9.dass ein meinungsvielfältiges Angebot an digitalen Programmen verbreitet wird, das vorrangig Programme
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mit österreichbezogenen Beiträgen beinhaltet.

Die Regulierungsbehörde kann dem Multiplex-Betreiber bei Erteilung der Zulassung weitere zur Sicherung der

Einhaltung dieses Gesetzes notwendige Auflagen vorschreiben.

3. (3)Der Multiplex-Betreiber hat die notwendigen technischen Planungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der

Regulierungsbehörde durchzuführen. Fernmelderechtliche Bewilligungen werden dem Multiplex-Betreiber

zeitgleich mit der Zulassung nach Abs. 1 oder nach Maßgabe der technischen Planungsarbeiten zu einem

späteren Zeitpunkt erteilt. Bewilligungen werden längstens für die Dauer der Zulassung nach Abs. 1 erteilt.

4. (4)Die Regulierungsbehörde hat die Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 2 und auf der Grundlage dieser

Bestimmungen erteilter Auflagen von Amts wegen oder auf Antrag eines im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 oder 3

Berechtigten zu überprüfen. Die Regulierungsbehörde hat dabei allenfalls festzustellen, ob und durch welchen

Sachverhalt eine Bestimmung oder eine Auflage des Zulassungsbescheides verletzt wurde. Wird eine Verletzung

festgestellt, die im Zeitpunkt der Feststellung noch andauert, so hat der Multiplexbetreiber unverzüglich einen der

Rechtsansicht der Regulierungsbehörde entsprechenden Zustand herzustellen. Im Falle wiederholter oder schwer

wiegender Rechtsverletzungen ist das Verfahren zum Entzug der Zulassung einzuleiten und unter sinngemäßer

Anwendung der Regelungen des § 28 Abs. 1, 3 und 4 zu führen.

5. (5)Änderungen bei der Programmbelegung oder der für die Verbreitung digitaler Hörfunkprogramme zur

Verfügung stehenden Datenrate sind der Regulierungsbehörde im Vorhinein anzuzeigen. Die

Regulierungsbehörde hat innerhalb von sechs Wochen festzustellen, ob den Grundsätzen der §§ 15a und 15b

weiterhin entsprochen wird oder gegebenenfalls die Vorschreibung weiterer Auflagen erforderlich ist. Auf Antrag

des Multiplex-Betreibers hat die Regulierungsbehörde diesfalls den Zulassungsbescheid entsprechend

abzuändern und die Auflagen vorzuschreiben. Im Fall von Änderungen ohne vorhergehende Feststellung der

Regulierungsbehörde oder entgegen einer Feststellung ist das Verfahren zum Entzug der Zulassung (Abs. 4 letzter

Satz) einzuleiten.

6. (6)Werden mehr als 50 vH der Anteile, wie sie zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung oder einer Feststellung

nach diesem Absatz beim Multiplex-Betreiber bestehen, an Dritte übertragen, hat der Fernsehveranstalter diese

Übertragung der Regulierungsbehörde im Vorhinein anzuzeigen. Mehrere Übertragungen sind

zusammenzurechnen. Die Regulierungsbehörde hat spätestens innerhalb einer Frist von acht Wochen ab der

Anzeige festzustellen, ob unter den geänderten Verhältnissen weiterhin den Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes entsprochen wird. Die Zulassung ist nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen

Verhandlung zu widerrufen, wenn der Multiplex-Betreiber entgegen dieser Feststellung eine Übertragung der

Anteile vorgenommen hat.
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